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(Befristeter) Zusatz zu den gesamten besonderen 
Bestimmungen für die Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Hochschule RheinMain  

  



 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG 
 
Nach § 1 der Satzung der Hochschule RheinMain zur Bekanntmachung ihrer Satzungen vom 
04. Juni 2013 (StAnz. vom 29.7.2013, S. 929) wird der (Befristete) Zusatz zu den gesamten 
besonderen Bestimmungen für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule 
RheinMain   hiermit bekanntgegeben. 
 
 
 

 

 

Wiesbaden, 30.03.2021                   Prof. Dr. Eva Waller 

Präsidentin 
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(BEFRISTETER) ZUSATZ ZU DEN GESAMTEN 
BESONDEREN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
BACHELOR- UND MASTERSTUDIENGÄNGE DER 
HOCHSCHULE RHEINMAIN  
 

Die Verlängerung des Zusatzes wurde vom Senat im Umlaufverfahren bis zum 15.03.2021 und 
vorbehaltlich der Beschlüsse durch die Fachbereichsräte (Fachbereichsrat 
Ingenieurwissenschaften am 22.03.20201; Fachbereichsrat Sozialwesen am 02.02.2021; 
Fachbereichsrat Wiesbaden Business School am 15.03.2021; Fachbereich DCSM am 16.03.2021 
und Fachbereichsrat Architektur und Bauingenieurwesen am 02.02.2021) der Hochschule 
RheinMain beschlossen. Das Präsidium hat die Beschlüsse in der Sitzung am 24. März 2021 
genehmigt. Die Verlängerung des Zusatzes gilt zunächst bis zum 30.09.2021.  

 
Für alle geltenden Prüfungsordnungen gilt die Ergänzung, dass Änderungen von 
der festgelegten Prüfungsform einer Klausur und eines Bildschirmtests zu einer 
digital darstellbaren Prüfungsform durch den Prüfungsausschuss in 
Einvernehmen mit den Lehrenden festgesetzt werden können. Die Liste der 
betroffenen Module/Lehrveranstaltungen werden mit den neuen Prüfungsformen 
zu Semesterbeginn studiengangsöffentlich durch elektronischen Aushang auf der 
Internetseite oder über das Portal der Hochschule RheinMain unter dem jeweiligen 
Fachbereich veröffentlicht.  

 

Wiesbaden, den 30.03.2021 

 

Prof. Dr. Christiane Jost 

Vizepräsidentin der Hochschule RheinMain 
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